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Die Stadt Wasungen, die Einheitsgemeinde Schwallun-
gen sowie die Gemeinden Friedelshausen und Mehmels 
wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedliches, 
frohes und frühlinghaftes Osterfest.

Das Osterei
Hei, juchhei! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort!
Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei! Dort ein Ei!
Bald sind‘s zwei und drei!

Wer nicht blind, der gewinnt
einen schönen Fund geschwind.
Eier blau, rot und grau
kommen bald zur Schau.
Und ich sag‘s, es bleibt dabei,
gern such ich ein Osterei:
Zu gering ist kein Ding,
selbst kein Pfifferling.

(von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)
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Der Landkreis Schmalkalden-Meinigen beherbergt ein reiches 
Mosaik verschiedener Biotope: Trocken- und Halbtrockenrasen, 
Feucht- und Naßwiesen, Bergwiesen, Sumpfhochstaudenfluren, 
Trockengebüsche, Feldhecken, Borstgrasrasen, Lesesteinhaufen, 
Quellen, strukturreiche Bäche, Flüsse und Gräben. Der Anteil ge-
setzlich geschützter Biotope an der Landkreisfläche beträgt 5,7%.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Genauigkeit 
solcher Kartierungen etwa im Bereich der landwirtschaftlichen 
Förderung oder der Umsetzung der Naturschutzrichtlinien der 
EU deutlich gestiegen. Aufgrund der in der Landschaft ständig 
stattfindenden Veränderungen, sind die ältesten der vorliegen-
den Daten inzwischen, nach teils über zwanzig Jahren, nicht 
mehr durchgängig aktuell.

Die Aktualisierung der Biotopdaten erfolgte in den letzten 
Jahren im Ostteil des Landkreises und soll von 2024 bis 2027 
den Westteil des Landkreises Schmalkhalden-Meinigen um-
fassen. Die Arbeit erfolgt im Auftrag der obersten Naturschutz-
behörde und wird durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz (TLUBN) durchgeführt. Für die Kar-
tierung selbst sind Planungsbüros beauftragt. Die mit der unte-
ren Naturschutzbehörde im Landratsamt abgestimmten Arbeiten 
werden im Gelände von fachkundigen Kartierern durchgeführt.

Erfasst werden nicht alle Flächen, sondern nur ausgewählte 
Biotope bzw. Lebensräume. Konkret sind dies die gesetzlich 
geschützten Biotope nach § 30 Absatz 7 Bundesnaturschutz-
gesetz in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Thüringer Naturschutzge-
setz sowie die Lebensraumtypen nach Anhang I der „Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen“ (FFH-Richtlinie).

Grundsätzlich beschränkt sich die Kartierung auf die Ortslagen 
(ohne Bebauung und Hausgärten) und das Offenland bzw. die Ag-
rarlandschaft. Die Waldbiotope werden durch die Forstverwaltung 
erfasst. Da einzelne zu erfassende Offenland-Biotope/-Lebens-
raumtypen auch im Wald vorkommen (z. B. Bäche, Teiche, Felsen 
u. ä.), sind trotzdem Begehungen von Waldflächen erforderlich.

Betreten von Grundstücken

Um die Kartierung durchführen zu können, ist teils das Betre-
ten von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierer 
erforderlich. Rechtliche Grundlage ist hier § 30 Abs. 1 des Thü-
ringer Naturschutzgesetzes: „Die Bediensteten der Naturschutz-
behörden, der Naturschutzfachbehörde […] sowie die, die von 
ihnen beauftragt […] wurden, […] sind berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden 
zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren.“

Die Kartierer können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine 
vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Weitere Informationen zu Biotopen

Mehr Informationen über die Biotopkartierung erhalten Sie auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz unter
http://www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/naturschutz/
biotopschutz/index.aspx.

Öffentliche Bekanntmachung

der Offenlegung des Ergebnisses  
der Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung und  
Abmarkung von Flurstücksgrenzen

In der

Gemeinde Wasungen
Gemarkung Wasungen
Flur 0 Flurstücke 1886, 1903/2, 2135/2

wurde eine Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung und 
Abmarkung nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Thü-
ringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVerm-
GeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der jeweils gel-
tenden Fassung durchgeführt. Über die Liegenschaftsvermessung 
und deren Ergebnis wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen.

Diese Grenzniederschrift und die Dokumentation der Anhörung 
der Beteiligten sowie die dazugehörige Skizze können von den 
Beteiligten

Nichtamtlicher Teil

Thüringer Ministerium  
für Infrastruktur und Landwirtschaft

28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Ausschreibung 2024 - 2025

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft ge-
meinsam mit den Ländern und Verbänden zum Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ auf.

1. Was sind die Ziele?
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einset-
zen wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt.

2. Teilnahmebedingungen - Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden 
oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit 
bis zu 3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benach-
barten Dörfern. Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, Initiati-
ven oder Gemeindevertretungen möglich. Eine Gemeinde kann 
mit mehreren Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

3. Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft (TMIL). Anmeldungen zum Regional-
wettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der jeweils zustän-
digen Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR). Die Regionalwettbewerbe wer-
den bis Juli 2024 abgeschlossen.

4. Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und Landeswettbe-
werb werden Auszeichnungen verliehen.

5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund ihrer je-
weiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnah-
me der Dorfgemeinschaft bewertet.
Dabei werden folgende Bewertungsbereiche betrachtet:
• Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen,
 Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur.
• Soziale und kulturelle Aktivitäten.
• Baugestaltung, Natur & Umwelt.

Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen wird der Gesamt-
eindruck und das Engagement der Dorfgemeinschaft beurteilt.

6. Ansprechpartner
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an die jewei-
ligen Zweigstellen des Thüringer Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha und Meiningen 
gerichtet werden.

Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und das Anmeldeformular finden Sie unter:
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-the-
men/laendlicher-raum

„OBK 2.2“ - Naturschutzverwaltung sorgt für  
aktuelle Daten über wertvolle Biotope

Offenland-Biotope im Landkreis  
Schmalkalden-Meinigen werden  
neu kartiert

Mit dem Wort „Biotop“ werden in der Fachsprache von Ökologie 
und Naturschutz die gegenüber der Umgebung abgrenzbaren 
Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen bezeichnet - 
der Begriff hat auch Eingang in die Umgangssprache gefunden, 
z. B. für den Teich als Biotop im Garten.

Um Informationen über die Verbreitung und die Gefährdung von 
Lebensräumen zu erheben und den Schutz wertvoller Biotope 
gewährleisten zu können, werden in allen Bundesländern die 
artenreichen oder seltenen Biotope kartiert. Dazu werden im 
Gelände alle aus Naturschutzsicht besonders wertvollen Berei-
che aufgesucht und ihre genaue Lage, ihr Artenbestand sowie 
weitere Informationen erfasst. In Thüringen ist dies im Zeitraum 
1996 - 2012 flächendeckend erfolgt.
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vom 01.04.2024 bis 02.05.2024

in der Zeit

von Mo. bis. Fr 08:00 bis 16:00 Uhr
in den Räumen des

ÖbVI Heiko Eckardt Dipl.-Ing. (FH)
Werrastraße 11, 98617 Meiningen
Tel.: (0 36 93) 47 86 33

eingesehen werden.

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung 
das Ergebnis der oben genannten Liegenschaftsvermessung 
bekannt gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei ÖbVI 
Heiko Eckardt Dipl.-Ing. (FH) Werrastraße 11, in 98617 Meiningen 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Meiningen, 06.03.2024
gez.
Heiko Eckardt Dipl.-Ing. (FH)
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